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Gemeinsamer Bundesausschuss übernimmt 
Schutzimpfungen in den Leistungskatalog der Ge-
setzlichen Krankenversicherung 
 
 
Siegburg/Berlin, 22. Juni 2007 – Versicherte der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) haben künftig einen gesetzlichen Anspruch auf die in der 
Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) auf-
geführten Schutzimpfungen. Grundlage für die Schutzimpfungs-Richtlinie sind 
die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Schutzimpfun-
gen. Dazu gehört unter anderem auch die Impfung gegen Gebärmutterhals-
krebs bei Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Einen 
entsprechenden Beschluss fasste der G-BA am Donnerstag in Berlin. 
 
Der G-BA hat damit einen gesetzlichen Auftrag der jüngsten Gesundheitsre-
form in der vorgegebenen Frist bis zum 30. Juni 2007 erfüllt. Auf Basis der 
Empfehlungen der beim Robert-Koch-Institut ansässigen STIKO hatte der G-BA 
dabei erstmals Einzelheiten zu der Leistungspflicht der Gesetzlichen Kranken-
kassen bei Schutzimpfungen festzulegen. Mit der Schutzimpfungs-Richtlinie 
des G-BA wurde nun zu allen zu diesem Zeitpunkt geltenden Empfehlungen 
der STIKO ein Beschluss gefasst. Einzelheiten zu Art und Umfang der Leistun-
gen sind in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie aufgeführt. In einer Tabelle 
werden dort die einzelnen Impfungen, deren Indikation sowie Hinweise zu den 
Schutzimpfungen genannt. 
 
Durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) sind Leistungen für 
Schutzimpfungen seit dem 1. April 2007 Pflichtleistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV). Grundsätzliche Voraussetzung ist allerdings zu-
nächst eine Empfehlung der Schutzimpfung durch die STIKO. Der G-BA hat 
dann künftig zur Verordnungsfähigkeit der Schutzimpfung innerhalb einer Frist 
von drei Monaten einen Beschluss zu fassen. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der G-BA auch von einer Empfehlung der STIKO abweichen. Vor der Neu-
regelung durch das GKV-WSG waren Schutzimpfungen freiwillige Satzungsleis-
tungen der Krankenkassen und damit keine generelle Pflichtleistung der GKV. 
 
Der Beschluss des G-BA wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur 
Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung und Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschlusstext sowie eine Beschlusserläu-
terung werden in Kürze auf folgender Seite im Internet veröffentlicht: 
 
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-440/2007-06-21-Schutzimpfung.pdf 
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Hintergrund „Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)“: 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt 
in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen 
Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen 
werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 
 
Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament durch 
Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die konkrete Umset-
zung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher 
Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 
 
Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse und 
untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige 
Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Versorgung.  
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-ba.de . 
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